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STADTFESTE 2025 mit verkaufsoffenem Sonntag 
 
Grevener Frühling - Greven mobil: mit Autoschau, 
E-Mobilität, Fahrradausstellung und Flohmarkt 
Termin: So, 30. März 2025 
 
Maifest: mit Kunstfestival „Greven malT bunt“ und 
Kinderflohmarkt, Street-Food und Music- Festival 
(16. – 18. Mai 2025) 
Termin: Sa, 17./So, 18. Mai 2025  
(Aussteller nur sonntags) 
 
Cityfest: mit Sonderprogramm aus Anlass des Stadt-
jubiläums und Kinderflohmarkt. 
Termin: Fr, 19. - So, 21. September 2025 
(Aussteller nur sonntags) 
 
Martinusmarkt: mit Leistungsschau der Land- und 
Forstwirtschaft und Flohmarkt. 
Termin: So, 09. November 2025 
 
Für die vorgenannten Veranstaltungen gilt: 
 
Öffnungszeiten: 13 bis 18 Uhr 
Ort: Innenstadt Greven 
Zielgruppe: gewerbliche und private Aussteller 
(Kunsthandwerker und andere), Vereine 
Ausstellungsflächen: Fußgängerzone, Martinistraße, 
Niederort 
Standgebühr bis 3 Meter Tiefe: bis 2 lfd. Meter 40 €; 
jeder weitere lfd. Meter 15 €; Normalstrom: 10 € 
Aufbau: ab 10 Uhr 
 
Weitere Veranstaltungen/Märkte 2025 
 
Gimbter Kunsthandwerkermarkt: hochwertige 
kunsthandwerkliche Angebote von rund 100 Aus-
stellern, kulinarische Spezialitäten 
Termin: Sa, 16./So, 17. August 2025 
Öffnungszeiten: jeweils von 11 bis 18 Uhr 
Ort: Ortskern Greven-Gimbte 
Zielgruppe: Kunsthandwerker 
Ausstellungsflächen: Dorfstraße sowie zwei Park-
plätze im Ortskern 
Standgebühr: bis zwei lfd. Meter 60 €; jeder weitere 
lfd. Meter 25 € (bis 3 Meter Tiefe) – zusätzliche In-
anspruchnahme von Flächen z.B. für Anhänger nur 
nach Vorabstimmung zulässig; Strom: 20 € 
Aufbau: Samstag: ab 8 Uhr / Sonntag ab 10 Uhr 
 
GBS-Kunsthandwerker-Markt 
Kunsthandwerkermarkt mit rund 60 Ausstellern, 
überwiegend innen, Oldtimer-Ausstellung im Innen-
hof, mit Eintritt 
Termin: So, 19. Oktober 2025 
Öffnungszeiten: 11 bis 17 Uhr 

Ort: Kulturzentrum GBS, Friedrich-Ebert-Straße 3-5 
Zielgruppe: Kunsthandwerker 
Ausstellungsflächen: zwei Ausstellungsräume (innen) 
sowie der Innenhof (außen) 
Standgebühr (max. 1,80 m Tiefe): innen: bis zwei lfd. 
Meter 30 €; jeder weitere lfd. Meter 10 € 
Tische: die vordere Front wird gestellt, jeder weitere 
Tisch 5,00 € - Tische müssen nach Veranstaltung zu-
rückgestellt werden. 
Außen: 10,00 € je lfd. Meter 
Aufbau: ab 8 Uhr 
 
Weihnachtsmarkt GBS 
Kunsthandwerk im Ballenlager und der Kultur-
schmiede mit rund 60 Ausstellern, Kinderprogramm 
und Nikolausbesuch 
Termin: Sa, 6./So, 7. Dezember 2025 
Öffnungszeiten: Sa 14 bis 20 Uhr, So 11 bis 18 Uhr 
Ort: Kulturzentrum GBS 
Zielgruppe: Kunsthandwerker 
Ausstellungsflächen: zwei Ausstellungsräume (innen) 
sowie der Innenhof (außen) 
Standgebühr (max. 1,80 m Tiefe): bis zwei lfd. Meter 
60 €; jeder weitere lfd. Meter 25 € 
Tische: die vordere Front wird gestellt, jeder weitere 
Tisch 5,00 € - Tische müssen nach Veranstaltung zu-
rückgestellt werden. 
Aufbau: Sa ab 11 Uhr, So ab 10 Uhr 
 
Weihnachtsmarkt Reckenfeld: 
Ausstellermarkt mit rund 40 Anbietern, darunter 
vielen Vereinen. Vorweihnachtlich geprägtes Pro-
gramm in und vor der St.-Franziskus-Kirche 
Termin: Sa, 13. Dezember 2025 
Öffnungszeiten: 12 bis 21 Uhr (Abbau ab 18 Uhr zu-
lässig) 
Zielgruppe: Kunsthandwerker, Vereine 
Ort: Ortsmitte Greven-Reckenfeld 
Ausstellungsflächen: Ortsmitte (Außenbereich).  
Standgebühr (max. 3 m Tiefe): bis zwei lfd. Meter 30 
€; jeder weitere lfd. Meter 10 €, Hütte (inkl. Stand-
fläche): 80 €, Normalstrom: 10 € 
Aufbau: ab 10 Uhr 
 

Die Standgebühren verstehen sich inkl. der gesetzli-

chen MwSt.!  

Bei digitalem Versand der Unterlagen reduzieren 

sich die Gebühren um 2 €. 
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Teilnahmebedingungen (für Veranstaltungen 2025) 

(Non-Food-Anbieter) 

Veranstalter 

Greven Marketing e.V., Alte Münsterstraße 23, 

48268 Greven 

Telefon: 02571/1300 

E-Mail: veranstaltungen@greven-marketing.de 

www.stadtfeste-greven.de 

 

Veranstaltungsort und –zeit 

Die genauen Standorte, Aufbau- und Öffnungszeiten wer-

den in den Veranstaltungsinformationen veröffentlicht, au-

ßerdem unter www.stadtfeste-greven.de sowie in der Teil-

nahmebestätigung, die jeder Aussteller erhält. 

 
Anmeldeverfahren 

Die Bewerbungsformulare sowie alle anderen Informatio-

nen werden im Internet zum Download (www.stadtfeste-

greven.de) bereitgestellt. Zur Anmeldung füllen Sie bitte 

das (Online)-Formular vollständig aus und senden es uns 

zu. Mit Ihrer Bewerbung erkennen Sie diese Teilnahmebe-

dingungen an. Sie erhalten von uns bei einer Berücksichti-

gung eine schriftliche Bestätigung, die zeitnah nach Ihrer 

Bewerbung verschickt wird. Erst nach dieser Teilnahmebe-

stätigung von unserer Seite wird die Anmeldung verbind-

lich. Ca. drei Wochen vor Veranstaltung erhalten Sie eine 

Rechnung über die Standgebühr. Eine Weitervermietung 

der Standfläche oder ein Betrieb des Standes durch Dritte 

bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. 

 
Standplatz 

Es wird ein Standplan mit Ihrer Standnummer erstellt, den 

wir Ihnen bis eine Woche vor der Veranstaltung zusenden. 

Der Standplan ist nicht maßstabsgetreu, sondern dient als 

Orientierungshilfe. Kurzfristige Änderungen des Standplat-

zes aus organisatorischen Gründen behalten wir uns vor. 

Am Veranstaltungstag sind die Standflächen markiert.   

 
Zahlungsbedingungen 

Zahlung per Überweisung nach Erhalt der Rechnung inner-

halb von 7 Tagen oder per Bankeinzug ca. zwei Wochen vor 

Veranstaltungsbeginn. Bei Nichteinhaltung des Zahlungs-

ziels verliert die Teilnahmebestätigung ihre Gültigkeit. Die 

Zahlungspflicht bleibt gemäß den folgenden Stornobedin-

gungen jedoch bestehen. 

 

Abmeldungen und Absagen von Veranstaltungen 

Bei Abmeldungen von Ausstellern wird je nach dem Ein-

gang der Abmeldung beim Veranstalter folgende Gebühr 

fällig 

- bis 4 Wochen vor Veranstaltung: 25% der Standge-

bühr 

- bis 2 Wochen vor Veranstaltung: 50% der Standge-

bühr 

- bis 2 Tage vor Veranstaltung: 80% der Standgebühr 

- bei Nichterscheinen: 100% der Standgebühr 

 

Muss aus nicht vom Veranstalter zu vertretenden Gründen 

eine Teilnahmebestätigung zurückgezogen oder eine Ver-

anstaltung abgesagt werden (höhere Gewalt, behördliche 

Anweisung), erfolgt neben der Rückzahlung der Standge-

bühr keine weitere Erstattung. Gleiches gilt für Absagen, 

die wir aus oben genannten Gründen gegenüber einzelnen 

Ausstellern aussprechen müssen. 

 

Waren und Geschäftsführung 

Es dürfen nur die in der Anmeldung angegebenen Verkaufs-

artikel bzw. Sortimente angeboten werden. Bei unseren 

Kunsthandwerkermärkten darf Industrieware nur einen ge-

ringen Anteil des Sortimentes ausmachen. Der Verkauf von 

jugendgefährdenden Artikeln ist verboten. Der Standplatz 

und das nähere Umfeld sind nach Veranstaltungsende be-

senrein zu hinterlassen. Bei vereinbarter Nutzung von 

Stromanschlüssen sind Kabeltrommel und CEE-Adapter 

selbst mitzubringen. Ein Abbau des Standes vor Ende der 

Veranstaltung ist nicht zulässig. Den Anweisungen des Per-

sonals ist Folge zu leisten. Bei Nichteinhalten behalten wir 

uns einen Platzverweis vor. 

 

Gesamtbild 

Während der Öffnungszeiten ist die Anlieferung oder der 

Abtransport von Waren mit dem Fahrzeug untersagt. Fahr-

zeuge (auch Anhänger) dürfen ohne ausdrückliche Geneh-

migung des Personals nicht im Bereich der Veranstaltung 

verbleiben. 

 

Haftung und Sicherheit 

Der Standbetreiber haftet für Schäden, die er oder von ihm 

beauftragte Personen verursacht haben. Der Abschluss ei-

ner entsprechenden Haftpflichtversicherung wird voraus-

gesetzt. Für Schäden und Diebstahl durch Dritte übernimmt 

der Veranstalter keine Haftung. 

Sollte der Betrieb des Standes aufgrund von dem Veranstal-

ter zuzurechnenden organisatorischen Mängeln nicht oder 

nur eingeschränkt möglich sein, haftet der Veranstalter 

maximal in Höhe der doppelten Standgebühr. 

 

Veröffentlichung von Daten 

Der Teilnehmer erklärt sich mit einer Weitergabe seiner 

Anschrift zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit und bei An-

fragen von Interessenten einverstanden. Außerdem willigt 

er in die Verwendung von Bildmaterial zum Zweck der Öf-

fentlichkeitsarbeit ein. Ein Nichteinverständnis kann auf 

der Anmeldung erklärt werden. 
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